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• Verordnung der Oö. Landesregierung, 
- mit der die Gebiete "Warscheneck-Süd - Frauenkar" und "Warscheneck-Süd - Purgstall - 

Brunnsteiner Kar" in der Gemeinde Spital am Pyhrn als Landschaftsschutz- bzw. 
Naturschutzgebiet festgestellt werden (LGBl 2002/88) 

-  mit der das Gebiet "Warscheneck Nord" in den Gemeinden Spital am Pyhrn, Roßleithen, 
Vorderstoder und Hinterstoder als Naturschutzgebiet festgestellt wird (LGBl 2008/14)  

• Schutzzweck: Sicherung der natürlichen Lebensräume sowie Sicherung oder ökologisch orientierte 
Entwicklung der naturnahen Lebensräume 

=>  zB: Sicherung der natürlichen Waldgesellschaften   |   Geschlossenheit der Waldbestände   |   
Sicherung des Karstformenschatzes    |   Sicherung alpiner Vegetationsformen   |   Bewahrung des 
gesamten Ökosystemkomplexes als weitgehend beruhigte Zone hinsichtlich anthropogen 
verursachter Störungen   |   Sicherung eines weitgehendst natürlichen und raumtypischen, 
möglichst störungsarmen Landschaftsbildes   |   Vermeidung der Errichtung zusätzlicher Bauwerke 
oder maßgeblicher Vergrößerungen bestehender Bauwerke sowie infrastruktureller Einrichtungen 
(insbesondere Pisten- und Liftanlagen sowie Klettersteige)   | 
 

 
 



• Verordnung der Oö. Landesregierung, 
- mit der die Gebiete "Warscheneck-Süd - Frauenkar" und "Warscheneck-Süd - Purgstall - 

Brunnsteiner Kar" in der Gemeinde Spital am Pyhrn als Landschaftsschutz- bzw. 
Naturschutzgebiet festgestellt werden (LGBl 2002/88) 

-  mit der das Gebiet "Warscheneck Nord" in den Gemeinden Spital am Pyhrn, Roßleithen, 
Vorderstoder und Hinterstoder als Naturschutzgebiet festgestellt wird (LGBl 2008/14)  

• Schutzzweck: Sicherung der natürlichen Lebensräume sowie Sicherung oder ökologisch orientierte 
Entwicklung der naturnahen Lebensräume 

=>  zB: Sicherung der natürlichen Waldgesellschaften   |   Geschlossenheit der Waldbestände   |   
Sicherung des Karstformenschatzes    |   Sicherung alpiner Vegetationsformen   |   Bewahrung des 
gesamten Ökosystemkomplexes als weitgehend beruhigte Zone hinsichtlich anthropogen 
verursachter Störungen   |   Sicherung eines weitgehendst natürlichen und raumtypischen, 
möglichst störungsarmen Landschaftsbildes   |   Vermeidung der Errichtung zusätzlicher Bauwerke 
oder maßgeblicher Vergrößerungen bestehender Bauwerke sowie infrastruktureller Einrichtungen 
(insbesondere Pisten- und Liftanlagen sowie Klettersteige)   | 
 

 
 





• Realisierungsmöglichkeit bei geltender Rechtslage: 
 gesetzl. Grundlage: § 25 OöNSchG 

SchutzgebietsVO LGBl 2002/88 + 2008/14 Projekt Hinterstoder-Wurzeralm 

generelles Verbot von Eingriffen (=Maßnahmen, die 
nicht unbedeutende Auswirkungen auf den Schutzzweck 

bewirken) 
liegt vor 
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Bewilligung im Einzelfall durch LReg, wenn 
Schutzzweck „nicht wesentlich beeinträchtigt 

wird“ 

EB VO LGBl 2008/14: 
Gefährdungen aus „unkontrolliertem Tourismus“; 

„Ein weiterer Ausbau der Schigebiete des 
Planungsgebietes würde die Zielsetzungen des 

Schutzgebiets gefährden.“  
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Ergebnis: kaum Realisierungsmöglichkeit nach geltender Rechtslage  



 
Realisierungsmöglichkeit durch Änderung der Rechtslage:  

- flächenmäßige oder inhaltliche Änderung der Schutzgebietsverordnungen 
- Aufhebung der Schutzgebietsverordnung 

durch neuerliche Verordnung der Landesregierung (contrarius actus). 
Anschließend Bewilligungsverfahren nach §§ 14 Abs 1 iVm § 5 Z 7 
OöNSchG. 

=> (national-)rechtlich möglich bei sachlicher Begründetheit (vgl § 46 Abs 2 
OöNSchG) 

=> politisch: • Arbeitsübereinkommen ÖVP-Grüne 
    • keine „Schutzgebietsaufhebungskultur“ 
    • aber: „Sachzwangkette alpiner Erschließungen“ 

     



Haßlacher, 1990 





Das Protokoll Naturschutz- und Landschaftspflege der Alpenkonvention (BGBl III 2002/236) 
im Hinblick auf Eingriffe in Schutzgebiete durch Verordnungen und Bescheide: 
Art 11 Abs 1 NSchP: 
„Die Vertragsparteien verpflichten sich, bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo erforderlich, zu erweitern sowie nach 
Möglichkeit neue Schutzgebiete auszuweisen. Sie treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
Beeinträchtigungen oder Zerstörungen dieser Schutzgebiete zu vermeiden.“ 
Schutzgebiet ist ein flächenmäßig abgegrenztes Gebiet, das im Hinblick auf verfolgte naturfachliche 
Ziele durch einen Rechtsakt errichtet wurde und in dem folglich ein eigenes Schutzgebietsregime gilt. 

Schutzzwecke begründen die Erklärung eines Gebietes zum Schutzgebiet; sie liefern den Grund für die 
Unterschutzstellung. 

„Erhaltung“ bedeutet Bewahrung vor Zerstörung und Veränderung. 

=> Dem Wortlaut nach verbietet Art 11 Abs 1 NSchP die Rückwidmung von Schutzgebieten.  
 Bei diesem Ergebnis können die Schigebiete nicht verbunden werden. 



verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Auslegung: 
• „Absolute“, dh ohne Ausnahme vorgesehene Regelungen sind nur in begründbaren 

Ausnahmefällen verfassungskonform. 
• Rechtsgrundlagen: 

• Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes 
• Verhältnismäßigkeitsprinzip 

=> Art 11 Abs 1 NSchP ist verfassungskonform so zu interpretieren, dass eine absolute 
Erhaltungspflicht von Schutzgebieten im Anwendungsbereich der AK nicht besteht. 

Bei Rückwidmungen und dem Schutzzweck widersprechenden Änderungen von 
Schutzgebieten und in Bewilligungsverfahren nach § 25 OöNSchG gilt aber: 
Art 11 Abs 1 erhöht die Anforderungen an jene anderen öffentlichen Interessen, zu 
deren Verfolgung der Eingriff in die Schutzzweck erfolgen soll. 



„andere“ öffentliche Interessen: 
 
• Sicherung der sonst nicht existenzfähigen 

Schigebiete 
• einziges international wettbewerbsfähiges 

Schigebiet in OÖ 
• Verdoppelung der Nächtigungen 
• Wertschöpfung von € 11 Mio. 
• 85% der Wertschöpfung bei den 

Betrieben der Region 
• rasche Rechtfertigung der Investitionen 

(der öffentlichen Hand) durch 
Wertschöpfung 

• Konjunkturbelebung für heimische 
Wirtschaftsbetriebe 

• Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

• … 

naturfachliche Interessen: 
 
• Eingriff ins Landschaftsbild einer 

technisch unerschlossenen Alpinregion 
• Beeinträchtigung durch Lärm- und 

Lichtemissionen in einem weitgehen lärm- 
und lichtberuhigten Alpinregion 

• Dauerhafter Entzug von Lebensraum 
geschützter Pflanzen 

• Auswirkungen auf geschützte Vogelarten, 
zB Raufußhühner 

• Eingriffe in den Karstformenschatz 
• Eingriff in die Geschlossenheit und Verlust 

von Waldbeständen 
• besondere Gewichtung der 

naturfachlichen Interessen durch 
völkerrechtliche Verpflichtung zur 
Erhaltung alpiner Schutzgebiete (Art 11 
Abs1 NSchP) 
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